
Amtliche Mitteilung 2-2023 vom 14. März 2023 

 

Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs 
Angewandte Informatik der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences für den 
Master-Studiengang „Global Software Development“ (SPO 2020) 

 
Gemäß §§ 25 Abs. 1,43 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) vom  
14. Dezember 2021 (GVBl. I S. 931), geändert am 1. April 2022 (GVBl. I S. 184, 204), hat das 
Präsidium der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences am 14. Februar 2023 die von 
dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Angewandte Informatik am 19. Oktober 2022 beschlos-
sene Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Master-Studiengang „Global 
Software Development“ genehmigt. 

 

Änderungen 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„In der „Globalen Softwareentwicklung“ werden komplexe Softwaresysteme in einem 
möglicher-weise weltweit verteilt arbeitenden Team konzipiert und realisiert. Ziel des 
Studiums ist es, die Absolvent*innen in die Lage zu versetzen, erfolgreich in solchem 
Team mitzuarbeiten und zu leiten, wobei sie sich insbesondere den speziellen Heraus-
forderungen in internationalen Projekten mit Teammitgliedern, die unterschiedliche 
kulturelle Hintergründe haben, bewusst sind. Eine wesentliche Grundlage hierfür stellt 
die persönliche Erfahrung eines Auslandsaufenthaltes dar. Den Studierenden werden 
neben technischem Fachwissen aus allen Bereichen der Softwareentwicklung insbe-
sondere methodische - analytische Grundlagen und deren Anwendung in einem inter-
kulturellen Team vermittelt. Das Studium soll sowohl wissenschaftlich fundiert als auch 
anwendungsorientiert die Studierenden befähigen, selbständig Probleme auch in 
neuen ihnen nicht vertrauten Situationen zu lösen, wiederkehrende Konzepte zu er-
kennen und eigenständig zu adaptieren sowie ihre Handlungen methodisch durch-
dacht auszuführen und zu reflektieren.“ 

b) In Absatz 2 werden am Ende die Wörter „und anzuwenden“ gestrichen. Als Satz 2 wird 
angefügt: 
„Sie können für Ihre Arbeit relevante aktuelle Forschungsergebnisse auswählen, kri-
tisch interpretieren und anwenden.“ 

 

In-Kraft-Treten 

Die Änderungen treten mit Wirkung zum Sommersemester 2023 in Kraft. 

 
 
 
Fulda, d. 13.03.2023 
 
 
i.V. 
Prof. Dr. Markus Göltenboth 
Prodekan des Fachbereichs Angewandte Informatik 
 
 


